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An: kontakt@patrick-rapp.eu
Betreff: WG:  Informationen zu den Wirtschaftshilfen des Bundes und des Landes

Sehr geehrte Damen und Herren Gewerbeverbandsvorsitzende,

ich darf Sie biƩen, dieses Schreiben an Ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Wir stehen vor turbulenten Zeiten. Das Coronavirus stellt Sie als Unternehmer, mich als PoliƟker und
die GesellschaŌ vor große Herausforderungen. Eines vorweg: Ich habe kein Verständnis dafür, dass
scheinbar  viele  Menschen den Ernst  der  aktuellen  SituaƟon noch nicht  erkannt  haben.  Um die
exponenƟelle  Ausbreitung  von  COVID-19  einzudämmen,  triŏ  die  Landesregierung  in  Baden-
WürƩemberg daher weitreichende Maßnahmen.

Seit  dem  18.  März  müssen  u.a.  Einzelhandelsverkaufsstellen,  Museen,  Kinos,  Schwimmbäder,
Fitnessstudios,  Eisdielen  und  Clubs  und  Diskotheken  geschlossen  bleiben.  ZusammenkünŌe von
mehreren Personen, auch auf Spielplätzen, in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie
in  Kirchen,  Moscheen  und  Synagogen  sind  ebenfalls  untersagt.  Wenn  möglich  sollte  jeder
persönliche Sozialkontakte vermeiden und das eigene Zuhause nicht verlassen.
Ab  20.  März  werden  die  Vorgaben  noch  einmal  verschärŌ.  Alle  Restaurants  werden  ab  dann
geschlossen: Lieferung und Bestellung bleibt möglich.

Ausdrücklich offen bleiben u.a. Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen und Banken. 

All diese Maßnahmen werden jedoch nur wirken, wenn alle Menschen in Baden-WürƩemberg diese
weitreichenden  Maßnahmen  mit  einer  deutlichen  Einschränkung  des  Alltags  akzepƟeren  und
berücksichƟgen.  

Die Maßnahmen stellen unsere Handwerker und unseren MiƩelstand - klein wie groß – und unsere
Gewerbetreibenden  sowie  in  besonderem  Maß  die   Gastronomie  vor  giganƟsche
Herausforderungen. Hierzu möchte ich Ihnen in dieser schwierigen SituaƟon Hilfestellungen geben -
und alles in meiner Macht stehende tun, um die Liquidität in Ihrem Unternehmen und damit ihr
Unternehmen zu stützen und damit Arbeitsplätze zu sichern. 

Folgende InformaƟonen und Hilfestellung möchte ich Ihnen geben:

Der Bund hat ein weitreichendes Maßnahmenbündel geschnürt, durch welches Firmen und Betriebe
mit ausreichend Liquidität ausgestaƩet werden sollen, damit sie gut durch die Krise kommen. Sie
können das Maßnahmenpaket unter folgendem Link abrufen: hƩps://www.bmwi.de/RedakƟon
/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeŌigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicaƟonFile&
v=14

Unserer WirtschaŌsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL bin ich dankbar, dass Sie sich bereits
am Freitag mit den Spitzen aus Arbeitgebern und GewerkschaŌen, Kammern und Verbänden sowie
der  RegionaldirekƟon  der  Bundesagentur  für  Arbeit  getroffen  hat,  um  zu  einer  gemeinsamen
Lagebeurteilung  für  die  baden-würƩembergische  WirtschaŌ  zu  kommen,  die  vorhanden
Hilfsinstrumente zu bewerten und über weitere mögliche und notwendige Maßnahmen zu beraten.
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Die  bereits  angekündigten  Hilfsmaßnahmen für  Unternehmen  im Land  müssen schnellstmöglich
umgesetzt  werden.  Umfangreiche  und  informaƟve  Übersichten  zu  den  Instrumenten  und
Maßnahmen der unmiƩelbaren KrisenintervenƟon hat das WirtschaŌsministerium auf einer eigens
geschalteten  Website  (hƩps://wm.baden-wuerƩemberg.de/de/wirtschaŌ/informaƟonen-zu-den-
auswirkungen-des-coronavirus/)   zusammengestellt. Die Website wird permanent  aktualisiert und
ergänzt.

Liquidität sichern
Die CDU-LandtagsfrakƟon hat die AkƟvierung der Risikorücklagen im Landeshaushalt in voller Höhe
gefordert. Auf der gestrigen Sondersitzung des Landtags machen wir hierfür im parlamentarischen
Verfahren den Weg frei. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Hilfsmaßnahmen für Unternehmen
im Land haben wir damit den ErmächƟgungsbetrag zur Übernahme von BürgerschaŌen in § 5 Abs. 1
StHG für die Jahre 2020 und 2021 von bisher 200 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro erhöht.

Außerdem haben wir veranlasst,  dass die BürgschaŌsbanken künŌig BürgschaŌen bis zu 250.000
Euro in eigener Kompetenz entscheiden können, um damit ein noch schnelleres Krisenmanagement
zu ermöglichen. Die BürgschaŌsbank kann außerdem künŌig bis zu einer Summe von 2,5 Millionen
Euro  verbürgen,  anstaƩ  wie  bisher  1,25  Millionen  Euro.  Dies  soll  zu  einer  Beschleunigung  der
Prozesse führen. Ein weiterer sinnvoller Ansatz kann die Erhöhung der RückbürgschaŌsquote des
Landes von bislang 26 auf künŌig 31 Prozent sein, was derzeit noch diskuƟert wird. Dies könnte zu
einer Entlastung der BürgschaŌsbank führen, die dann ein geringeres eigenes Risiko zu tragen häƩe.

Um von Seiten des Landes weitreichende SofortmiƩel zu gewährleisten, hat der Landtag von Baden-
WürƩemberg gestern ebenfalls die Coronavirus-Pandemie als eine Naturkatastrophe im Sinne des §
18 Abs. 6 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für Baden-WürƩemberg (LHO) eingestuŌ. Damit kann
von den Vorgaben der Schuldenbremse nach § 18 Abs. 1 bis 5 LHO abgewichen werden. 

Das ist die Grundlage für Soforthilfen von Seiten des Landes. Gemeinsam mit unserer
WirtschaŌsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut MdL und mit meinen Kollegen der CDU habe ich mich
in den letzten Tagen für schnelle, unbürokraƟsche Soforthilfen eingesetzt. Nach anfänglichen
Bedenken von Seiten des KoaliƟonspartners und einer Sondersitzung der CDU-LandtagsfrakƟon mit
dem Ministerpräsidenten und der Finanzministerin, konnten wir uns durchsetzen. Eine andere
Entscheidung wäre nicht vermiƩelbar gewesen, aber leider zeigt sich hier die Haltung mancher
Regierungsmitglieder. An dieser Stelle freue ich mich, dass sich unser Engagement gelohnt hat. Ich
bin froh, dass wir als Parlament die ErmächƟgung beschlossen haben, dass diese absolut notwendige
Maßnahme von der Landesregierung durchgeführt werden kann. Wir haben den Druck auf den
Ministerpräsident und den KoaliƟonspartner maximiert, dass wir gemeinsam schnell zu einer guten
Lösung für unsere WirtschaŌ und unser Land kommen. Weitere InformaƟonen und die Beantragung
werden zeitnah auf der Homepage des WirtschaŌsministeriums abruĩar sein. 

Ich habe von mehreren Seiten schon mitbekommen, dass die Hausbanken auf Anfragen noch sehr
detaillierte InformaƟonen einfordern.  Das Vorgehen hängt  mit den Basel-VorschriŌen infolge der
Finanz-  und  WirtschaŌskrise  zusammen.  Um  die  Hilfskredite  möglichst  unkompliziert  zu
ermöglichen, wird gerade auf eine NoƟfizierung der EU gedrängt. Angesichts der Dringlichkeit und
der Verlautbarungen aus Brüssel ist hier mit einer zeitnahen Lösung zu rechnen.
Weitere  InformaƟonen  hierzu  erhalten  Sie  unter  hƩps://wm.baden-wuerƩemberg.de/de/service
/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/meldung/pid/liquiditaetshilfen-fuer-unternehmen-laufen-an/.

Zusammen mit meiner FrakƟon werde ich mich dafür einsetzen, dass bei den zinslosen Hilfskrediten
eine Tilgungsfreistellung für die ersten Monate berücksichƟgt wird. Nur dadurch kann die Liquidität
wirksam erhalten werden. Ebenso wollen wir auf Bundesebene eine Aussetzung von
Steuervorauszahlungen erreichen.

Steuern
Wenden Sie sich biƩe grundsätzlich immer zuerst an Ihren Steuerberater. Weitere Infos stellt auch
das  Bundeszentralamt  für  Steuern  zur  Verfügung  (hƩps://www.bzst.de/DE/Unternehmen
/unternehmen_node.html). 
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Die steuerlichen Liquiditätshilfen für Unternehmen sollten schon ab Donnerstag, 19. März 2020,
gelten. Die genauen Regelungen werden dann auf der Internetseite des Bundesministerium der
Finanzen (BMF) veröffentlicht. Dabei handelt es sich derzeit um folgende Maßnahmen:

1. Gewährung von Stundungen ohne strenge Anforderungen, Verzicht auf Verzinsung. 
2. Anpassung von Vorauszahlungen unkompliziert und schnell.
3. Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge bis 31.12.2020, soweit
unmiƩelbarer Zusammenhang zum Corona-Virus. 

InformaƟonen hierzu finden Sie auf der Internetseite des BMF:
hƩps://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/StandardarƟkel/Themen
/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-BeschaeŌigte-Unternehmen.html

Kurzarbeitergeld
Bei einem Arbeitsausfall von 10 Prozent der BeschäŌigten im Betrieb (staƩ bisher 1/3), kann
Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Den Arbeitgebern werden die Sozialversicherungsbeiträge, die sie
bei Kurzarbeit zu zahlen haben, in voller Höhe erstaƩet. Auch Zeitarbeitsunternehmen können
bereits jetzt einen Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit anzeigen. Diese Regelungen werden
rückwirkend zum 1. März 2020 gelten. Weitere InformaƟonen erhalten Sie bei ihrer örtlichen
Agentur für Arbeit oder unter 0 800 45555 20.  

Weitere wichƟge Ansprechpartner
· Sie haben allgemeine Fragen zum Coronavirus?

- Hotline des Landesgesundheitsamts: 0711 904 39555
· Sie haben wirtschaŌsbezogene Fragen zum Coronavirus?

- Hotline des BundeswirtschaŌsministeriums: 030 186151515
· InformaƟon zum Thema Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber?

- Hotline der Bundesagentur für Arbeit: 0800 4 555520
· Unterstützung bei BetriebsmiƩel-, Liquiditäts- und Überbrückungsfinanzierungen?

- Hotline der WirtschaŌsförderung der L-Bank Baden-WürƩemberg: 0711 122 2345
· ServiceauskunŌ zu KfW-Hilfsprogrammen?

- Hotline der KfW-Bank: 0800 539 9001

Ich  weiß,  dass  wir  von Seiten der  PoliƟk  nur  Hilfestellungen geben  können.  Den  steinigen Weg
müssen Sie als Verantwortungsträger mit Ihrem Team gehen. Ich werde aber alles in meiner Macht
stehende tun, um unsere WirtschaŌ und auch Ihnen den Rücken zu stärken. 

Melden  Sie  mir  gerne  Ihre  Erfahrungen.  Ich  werde  versuchen,  Sie  bestmöglich  auf  Ihrem
bevorstehenden Weg unterstützend begleiten zu können.

Herzliche Grüße

Dr. Patrick Rapp MdL

Wahlkreisbüro
Graserweg 1
79189 Bad Krozingen
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Telefon: 07633/92323-11
Telefax: 07633/92323-17

www.patrick-rapp.eu
www.facebook.com/patrick.rapp.mdl
www.instagram.com/patrickrappmdl/

Kennen Sie schon den NewsleƩer von Dr. Patrick Rapp MdL? Hier gibt es aktuelle InformaƟonen aus
dem Landtag und dem Wahlkreis. Anmelden können Sie sich auf www.patrick-rapp.eu
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